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Sehr geehrte Herren 1 

Geneve, dan 20. Juli 1951. 

V'ir haben die Ehre, den Empj?ang des gesebatzt~ Schre1beps 
vom 28. Juni 1951 (samt freundJ.iohst beigeschlossener -rlbaraetzung in diE 
deutsche Sprache) mit bestem D'dllke zu bes",ä tigen. Sie bert%hren in d1es6z 
Ihrer Zuschri~t die Ange~egenheit des Beitritts NOI~egana zu den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949. 

Dia von Ilm.en aufgeworfene Frage ist uns berai. ts seit lan­
ger Zeit bekannt und geUfu.f'ig~ wir hatten schon vor dem Jahre 1949 Ge­
legenheit~ in einem der XVII. Internationalen Rotkreutzkonferenz (Stock­
holm, 194ö ) unterbreitaten Bericht die Ansicht des Inter.oa tion.a.len Y..o­
mitees zu diesem Gegenstande bekanntzugeban. 

Was nun die neuen Best1mmungen des I. Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 ~ber die Verbesserung des Loses der Ve~deten und 
Kranken der beWdffneten K1«fte im Fe~de anbelangt, so fallt die Erte1-
lung einer dieabe~l1ohen authentischen Interpretation nioht in den 
Zus~digke1t8bereioh des Intornationalen Komitees vom Roten Kreuz. 
Dieses Recht steht allein den Signatarstaaten zu, allenfalls ~ Wege 
gegenseitiger Befragungen und Bera. tungen.1iir können daher, wie Sie 
wohl. begreifen werden, zu unserm Leidwesen keine p:rt1zisere Antwort auf 
Ihre A.nfrage erteilen. 

Allerdings ha ben wir in unserem f\1r die na tiona~en Rot­
kreuzgesellsohaften besti.uolten Kommentar der Abkommen vom 12. August 
1949 auf Seite 26 und 28 bezt1gli.oh der Anwendung des Artikels 18 des 
I.Abkommens einige Anß1;l.ben ,ge.maoht.{~'ir senden Ihnen in Sonderumsohlag 
ein Exemplar des I.mndee dieses Kommentars, in dem Sie die ob~erwtthn­
ten Ausldfn.f'te finden werden. 

.In vorz~licher Hocha.chtung 

Claude Pilloud 
(sign.) 

Leiter der ReChtsabteilung 
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